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§ 1
Geltungsbereich

1. Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend
AVB) gelten ausschließlich für alle unsere Geschäftsbeziehungen mit
unseren Kunden, soweit nichts anderes vereinbart ist und kein
zwingendes Recht entgegensteht. Die AVB gelten nur, wenn der
Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Dann aber erfolgen alle von uns jetzt oder in Zukunft abgegebenen
Erklärungen, Auskünfte, Angebote, Verträge, Lieferungen, sowie
allgemein alle diesbezüglichen Beratungs- und Serviceleistungen,
einschließlich des Kundendienstes und der in diesem Rahmen
erbrachten Lieferungen und Leistungen auf Grundlage dieser
Bedingungen. Spätestens mit der Entgegennahme der Waren und
Leistungen gelten diese Bedingungen als angenommen. Sie gelten
auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden.

2. Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder
die Lieferung beweglicher Sachen („Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob
wir die Ware selbst herstellen oder bei Zulieferern einkaufen. Sofern
nichts anderes vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt der
Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in
Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für
gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder
auf sie hinweisen müssten.

3. Entgegenstehende oder von den AVB abweichende Bedingungen des
Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ihnen
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Dieses Zustimmungserfordernis
gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Kunde im
Rahmen der Bestellung und/oder Auftragsbestätigung auf seine AVB
verweist und wir dem nicht ausdrücklich widersprechen. Unsere AVB
gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von
unseren AVB abweichender Bedingungen des Kunden unsere
geschuldete Leistung gegenüber dem Kunden (z. B. Annahme der
Ware, Lieferung an den Kunden, Bezahlung...) vorbehaltlos ausführen.

4. Es gelten die Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp.)
in der jeweils aktuellen Fassung, wenn wir als Auftragnehmer
Geschäfte im Zusammenhang mit der Beförderung oder Lagerung von
Gütern ausführen oder, wenn wir als Auftragnehmer sonstige
üblicherweise zum Speditionsgewerbe gehörende Geschäfte
ausführen, z. B. neben der Organisation der Beförderung oder dem
Frachtgeschäft auch Zollabwicklungen, Sendungsverfolgung,
Verwiegung von Gütern etc... Bei grenzüberschreitendem Verkehr und
internationalen Beförderungen gilt bei solchen speditionsüblichen
Geschäften das jeweils zur Anwendung gelangende zwingende
vereinheitlichte Transportrecht, so z. B. das Übereinkommen über den
Beförderungsvertrag im internationalen Straßenverkehr (CMR.).
Insoweit gelten dann diese AVB nur ergänzend, soweit sie nicht im
Widerspruch zu obigen Transport- bzw. Spediteurbedingungen stehen.
Ungeachtet dessen gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in
diesen AVB nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich
ausgeschlossen werden.

§ 2
Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch,
wenn wir dem Kunden Kataloge, Dokumentationen, sonstige
Produktbeschreibungen z. B. über Brennstoffspezifikationen oder
sonstige Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen
haben, an denen wir uns Eigentums- und Urheberrechte vorbehalten.

2. Ist die Bestellung als verbindliches Vertragsangebot zu werten, sind wir
berechtigt, sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, dieses
Vertragsangebot innerhalb von 2 Wochen nach seinem Zugang bei uns
anzunehmen.

3. Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch
Auftragsbestätigung) oder durch vorbehaltslose Auslieferung der Ware
an uns oder den Kunden erklärt werden. Schriftlichkeit in Sinne dieser
AVB schließt Schrift- und Textform (z. B. Brief, E-Mail, Telefax) ein.
Dementsprechend sind auch nach Vertragsschluss rechtserhebliche
Erklärungen und Anzeigen des Kunden in Bezug auf den Vertrag (z. B.

Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung) schriftlich
abzugeben.

4. Unsere Absatzmittler, insbesondere Zwischenhändler,
Handelsvertreter oder Angestellte sind nicht bevollmächtigt, mündliche
Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen, Erklärungen
oder Informationen zu geben, die dem Vertrag, insbesondere einer von
uns erklärten Auftragsbestätigung widersprechen, von ihr abweichen
oder über ihren Inhalt hinausgehen. Solche Erklärungen gelten
verbindlich nur, wenn sie von uns schriftlich anerkannt wurden.

§ 3
Lieferfrist und Lieferverzug

1. Unsere Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von uns bei Annahme
der Bestellung angegeben. Sofern dies nicht der Fall ist, beträgt die
Lieferfrist ca. 3 Wochen ab Vertragsschluss.

2. Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu
vertreten haben, nicht einhalten können (Nichtverfügbarkeit der
Leistung), werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren
und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die
Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, sind wir
berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine
bereits erbrachte Gegenleistung des Kunden werden wir unverzüglich
erstatten. Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei
nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn
wir ein kongruentes Deckungsgeschäft (am Tag des Kaufabschlusses
besitzen wir einen Liefervertrag, der bei objektiver Betrachtung so
beschaffen ist, dass wir den Kunden daraus bei reibungslosem Ablauf
mit gleicher Sicherheit beliefern kann, wie diesem
versprochen) abgeschlossen haben, bei sonstigen Störungen in der
Lieferkette etwa aufgrund höherer Gewalt oder, wenn wir im Einzelfall
zur Beschaffung nicht verpflichtet sind.

3. Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen
Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung erforderlich. Geraten
wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug, so kann
der Kunde pauschalierten Ersatz seines Verzugsschadens verlangen.
Die Schadenspauschale beträgt für jede vollendete Kalenderwoche
des Verzugs 0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch
höchstens 5% des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware. Uns
bleibt der Nachweis vorbehalten, dass dem Kunden gar kein Schaden
oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende
Pauschale entstanden ist. Falls der Verzug auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht oder eine wesentliche Pflichtverletzung darstellt,
bleibt es bei der gesetzlichen Verzugshaftung; diese ist jedoch im Fall
einer nur fahrlässigen Pflichtverletzung auf den jeweils
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

4. Setzt uns der Kunde, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine
angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser
Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten;
Schadensersatzansprüche statt der Leistung stehen in Höhe des
vorhersehbaren Schadens dem Kunden nur zu, wenn der Verzug auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf einer wesentlichen
Pflichtverletzung beruht; im Übrigen ist die Schadensersatzhaftung
ausgeschlossen.

5. Die Haftungsbegrenzungen gem. Abs. (2) und Abs. (3) gelten nicht,
sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt
dann, wenn der Kunde wegen des von uns zu vertretenden Verzugs
geltend machen kann, dass die sofortige Geltendmachung des
Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung in Betracht
kommt.

6. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.
Soweit Waren von uns beim Kunden angeliefert werden, gehört hierzu
auch die Mitwirkungspflicht des Kunden, dafür Sorge zu tragen, dass
an der Ab- bzw. Beladestelle neben der Gewährleistung einer
ausreichenden Verkehrssicherheit auch genügend Raum vorhanden
ist, die ein problemloses, zügiges Ab- bzw. Beladen ermöglichen.

§ 4
Gefahrenübergang
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1. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist
Lieferung „ab Werk“ vereinbart, wo auch der Erfüllungsort für die
Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und
Kosten des Kunden wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort
versandt (Versendungskauf). Auf Wunsch des Kunden werden wir die
Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit
anfallenden Kosten trägt der Kunde. Soweit nicht etwas anderes
vereinbart ist, sind wir berechtigt, die Art der Versendung
(insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung)
selbst zu bestimmen.

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den
Kunden über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware
sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an
den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine
Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend.
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen
Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe
bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der
Annahme ist.

3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns entstehenden
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen. In
diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder
einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf
den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Hierfür
berechnen für jede vollendete Kalenderwoche des Annahmeverzugs
0,5% des Nettopreises (Lieferwert), insgesamt jedoch höchstens 5%
des Lieferwerts der verspätet gelieferten Ware., beginnend mit der
Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der
Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens
und unsere gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von
Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung)
bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende
Geldansprüche anzurechnen. Dem Kunden bleibt der Nachweis
gestattet, dass uns überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer
Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist.

§ 5
Preise und Zahlungsbedingungen

1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten unsere jeweils
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise, und zwar ab
Werk, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. Soweit von uns Naturprodukte
(Hackschnitzel, Sägemehl, Rindenprodukte etc.) geschuldet werden,
kann es während des Transports zu Volumenänderungen (z. B. durch
Setzen des Materials) kommen. Weicht deshalb das Volumen der
gelieferten Naturprodukte von dem vertraglich vereinbarten Volumen
um nicht mehr als 10 % ab, so bleibt es bei dem vereinbarten Preis.

2. Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Kunde die
Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Kunde
gewünschten Transportversicherung. Sofern wir nicht die im Einzelfall
tatsächlich entstandenen Transportkosten in Rechnung stellen, gilt
eine Transportkostenpauschale (ausschließlich
Transportversicherung) i.H.v 20 EUR als vereinbart. Etwaige Zölle,
Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Kunde.

3. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab
Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. Wir sind
jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung,
jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen
Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklären wir
spätestens mit der Auftragsbestätigung.

4. Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

5. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Kunde in Verzug. Der
Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen
Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns die Geltendmachung
eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten
bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353
HGB) unberührt.

6. Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur
zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten
oder von uns anerkannt sind.

7. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (z. B. durch Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass unser Anspruch auf den
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet
wird, so sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen über die
Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) können wir
den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen Regelungen über die
Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt.

§ 6
Eigentumsvorbehalt

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer gegenwärtigen und
künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das
Eigentum an den verkauften Waren vor.

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor
vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte
verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat uns
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe
Dritter (z. B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO
(Drittwiderspruchsklage) zu erstatten, haftet der Kunde für den uns
entstandenen Ausfall.

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei
Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, sind wir berechtigt, nach den
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die
Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das
Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des
Rücktritts, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt;
wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen
und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen
Kaufpreis nicht, dürfen wir diese Rechte nur geltend machen, wenn wir
dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung
gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen
Vorschriften entbehrlich ist. In der Pfändung der Kaufsache durch uns
liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der
Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf
die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener
Verwertungskosten - anzurechnen.

4. Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren
im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu
verarbeiten; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe
des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich
Mehrwertsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine
Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die
Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir
nehmen die Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der
Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir
verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten
Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere
keinen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz- oder
Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist
aber dies der Fall, können wir verlangen, dass der Kunde uns die
abgetretene Forderung und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum
Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen
aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers
zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen.

5. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung,
Vermischung oder Verbindung unserer Waren entstehenden
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Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten.
Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit
Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir
Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten,
vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das
entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. Erfolgt eine Vermischung in der
Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist,
so gilt als vereinbart, dass der Kunden uns anteilsmäßig Miteigentum
überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum
oder Miteigentum für uns.

6. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen
um mehr als 10%, werden wir auf Verlangen des Käufers Sicherheiten
nach unserer Wahl freigeben. Die Auswahl der freizugebenden
Sicherheiten obliegt uns.

§ 7
Mängelgewährleistung

1. Die Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser
seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und
Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, sind
wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form. einer
Mangelbeseitigung oder einer Ersatzlieferung berechtigt. Im Fall der
Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der
Mangelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen
Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

3. Sofern die Nacherfüllung fehlschlägt, ist der Kunde nach seiner Wahl
berechtigt, den Rücktritt zu erklären oder eine entsprechende
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen.

4. Soweit sich nachstehend (Abs. 5 und Abs. 6) nichts anderes ergibt,
sind weitergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchen
Rechtsgründen – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für
Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind;
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige
Vermögensschäden des Kunden.

5. Sofern die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Dies gilt
auch, wenn der Kunde wegen des Fehlens einer von uns garantierten
Beschaffenheit der Sache Schadensersatz begehrt.

6. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen, ist die
Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Abs. (4) ausgeschlossen. Von einer
„wesentlichen“ Vertragspflicht im Sinne dieser AVB ist immer dann zu
sprechen, wenn wir solche Pflichten schuldhaft verletzen, auf deren
ordnungsgemäßer Erfüllung der Kunde vertraut und auch vertrauen
darf, weil diese den Vertrag prägen.

7. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende
Haftung nach dem Produkthaftpflichtgesetz.

8. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt wurde, ist die
Haftung aus Mängelgewährleistung ausgeschlossen.

§ 8
Gesamthaftung

1. Soweit sich aus diesen AVB einschließlich der nachfolgenden
Bestimmungen nichts anderes ergibt, haften wir bei einer Verletzung
von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den
gesetzlichen Vorschriften.

2. Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund –
im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir, vorbehaltlich
gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z. B. Sorgfalt in eigenen
Angelegenheiten, unerhebliche Pflichtverletzung), nur

a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit,

b. für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen
Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen
darf); in diesem Fall ist unsere Haftung jedoch auf den
Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schadens begrenzt.

3. Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch
gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch
zu ihren Gunsten), deren Verschulden wir nach gesetzlichen
Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel
arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der
Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Kunden nach dem
Produkthaftungsgesetz.

4. Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann
der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Ein freies Kündigungsrecht des
Kunden (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und
Rechtsfolgen.

§ 9
Verjährung

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, gerechnet ab
Gefahrenübergang. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die
Verjährung mit Abnahme.

2. Vorstehende Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und
außervertragliche Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf
einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn, die Anwendung der
regelmäßigen gesetzlichen Verjährung würde im Einzelfall zu einer
kürzeren Verjährung führen.

3. Schadensersatzansprüche des Kunden gem. § 8 Abs. 2 S. 1 und S. 2
(a) sowie nach dem Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen.

§ 10
Schlussbestimmungen

1. Die gesamten Vertragsbeziehungen, einschließlich der Form, des
Zustandekommens, der Auslegung, der Erfüllung, unterliegen in jeder
Hinsicht und umfassend den materiellen Sachvorschriften des Rechts
der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ausschließlicher Gerichtstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis
mittelbar und unmittelbar ergebenden Streitigkeiten ist unser Sitz. Wir
sind daneben berechtigt, nach eigener Wahl auch am Sitz des Kunden
zu klagen.


